
 

 

FÖRDERVEREIN DER MUSIKSCHULE LEINFELDEN-ECHTERDINGEN e.V. 
Satzung 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
1. Der Verein führt den Namen „Förderverein der Musikschule Leinfelden-Echterdingen e.V.". 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Leinfelden – Echterdingen unter der Adresse der Musikschule, 

Zeppelinweg 2, 70771 Leinfelden-Echterdingen. 
3. Er ist im Vereinsregister des  Amtsgerichts Stuttgart unter dem Aktenzeichen VR 220905 

eingetragen. 
4. Das Wirtschaftsjahr des Vereins entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 
1. Zweck des Vereins ist insbesondere die Förderung der Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 

AO), die Förderung der Jugendarbeit (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO), die Förderung der Bildung und 
Erziehung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO) und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (§ 
52 abs. 2 Nr. 25 AO) durch ideelle, finanzielle, logistische, personelle und materielle 
Unterstützung. 

2. Der Förderverein hat die Aufgabe, die Musikschule als Eigen- oder Regiebetrieb der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen sowie insbesondere das Orchester der Musikschule bei ihren 
Tätigkeiten im Sinne von § 2 Nr. 1 der Satzung zu fördern und zu unterstützen. 

3. Der Zweck wird verwirklicht, insbesondere durch die Beschaffung und Weitergabe von 
Mitteln im Sinne von § 58 Abs. 1 AO (Zuwendung aus Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen 
Spenden, Erlöse aus Veranstaltungen), sowie durch den persönlichen Einsatz der 
Vereinsmitglieder. Die so beschafften Mittel werden an steuerbegünstigte Körperschaften 
oder juristische Personen des Öffentlichen Rechts weitergeleitet, welche diese ausschließlich 
und unmittelbar für die Verwirklichung ihres eigenen steuerbegünstigten Zweckes 
verwenden. 

4. Soweit unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften des Privaten Rechts gefördert werden,  
müssen diese selbst als steuerbegünstigt anerkannt sein. 

5. Der Verein ist insoweit Fördergesellschaft im Sinne des § 58 Nr. 1 AO. 
6. Daneben kann der Verein seine Ziele auch durch eigene Maßnahmen und Handlungen 

verwirklichen. 
7. Die Verwirklichung des Satzungszwecks kann auch durch weisungsgebundene Hilfskräfte 

i.S.d. § 57 AO geschehen. 

§ 3 Verwendung des Vereinsvermögens 
1. Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
2. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

 
3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder haben 

bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins kein Anrecht auf 
Rückerstattung oder Rückvergütung von Einlagen und Spenden. 



 

 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder Aufwendungsersatz begünstigt werden.  

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglieder des Vereins können 

a) natürliche Personen 
b) juristische Personen 
c) sonstige Personen und Vereinigungen werden. 

2. Der Antrag auf Mitgliedschaft erfolgt durch Unterzeichnung einer Beitrittserklärung, die alle 
notwendigen Angaben zum Antragsteller und ein SEPA-Lastschriftmandat enthält. Bei 
Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Seine Entscheidung ist endgültig. Diese Entscheidung 
wird dem Antragsteller unverzüglich mitgeteilt. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 
1. Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags wird durch Selbsteinschätzung bestimmt, der 

jährliche Mindestbeitrag wird vom Vorstand festgesetzt. 
2. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist mit Ablauf des 1. Quartal des Jahres fällig und wird per 

Bankeinzug erhoben. 
3. Bei Vorliegen eines besonderen Grundes kann der Vorstand von der Beitragspflicht auf 

Dauer oder auf eine bestimmte Zeit ganz oder teilweise befreien. 
4. Bei Eintritt ist der gesamte Jahresbeitrag fällig. 

§ 6 Ehrenmitglieder 
Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes solche 
Personen ernennen, welche die Vereinsziele hervorragend gefördert haben. Die Ehrenmitglieder 
unterliegen nicht der Beitragspflicht. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft wird beendet 

1. durch Tod bzw. bei juristischen Personen oder sonstigen Personenvereinigungen durch deren 
Auflösung. 

2. durch schriftliche, vorzugsweise per Email, an den Vorstand zu richtende Austrittserklärung. 
Sie ist nur auf den Schluss des laufenden Kalenderjahres möglich und muss 4 Wochen vor 
Ablauf des Kalenderjahres dem Vorstand zugegangen sein. Ein unterjähriger Austritt 
begründet keinen Anspruch auf anteilige Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages. 

3. wenn auf Grund zweimalig erfolgter Mahnung der Mitgliedsbeitrag samt Mahngebühr nicht 
fristgerecht entrichtet wurde. 

4. durch Ausschluss durch den Vorstand (2/3 Mehrheit), wenn ein Mitglied gegen die 
Vereinsinteressen in grober Weise verstoßen hat. Vor der Beschlussfassung über den 
Ausschluss ist dem Mitglied durch den Vorstand innerhalb einer angemessenen Frist (ein 
Monat) Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Der Beschluss über den Ausschluss ist zu 
begründen und mittels eingeschriebenem Brief oder elektronisch dem Mitglied 



 

 

bekanntzugeben. 

§ 8 Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

§ 9 Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus 

1. dem / der 1. Vorsitzenden 
2. dem / der stellvertretenden Vorsitzenden 
3. dem / der Schriftführer/in 
4. dem / der Schatzmeister/in 
5. dem / der Pressereferent/in 

Zwei der Vorstandsmitglieder sollen Mitglieder des Orchesters oder Angehörige von den 
Orchestermitgliedern sein. 
Vorstandsmitglied kann nur werden, wer zum Zeitpunkt der Wahl in den Vorstand volljährig ist. 
Das Amt des Vereinsvorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die 
Mitgliederversammlung kann abweichend hiervon im Voraus beschließen, dass einem oder 
mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern für die Tätigkeit im Vorstand eine pauschalierte und 
angemessene Vergütung bis zur Höchstgrenze der Regelung des § 3 Nr. 26a EStG gezahlt wird.  

§ 10 Amtsdauer, Tätigkeit und Beschlussfassung des Vorstandes 
1. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 

zwei Jahren, gerechnet vom Tag der Wahl an, gewählt. Sie verwalten über diese Zeit hinaus 
bis zur Neuwahl kommissarisch ihr Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der 
Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen bzw. bis zur nächsten Mitgliederversammlung wählen. 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne von § 26 BGB durch den 
1. Vorsitzenden bzw. durch den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Für einzelene  
Handlungen kann der Vorsitzende oder sein Stellvertreter einmalige Einzelvollmachten an 
die übrigen Vorstandsmitglieder erteilen. 

  



 

 

3. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er führt insbesondere die Geschäfte 
des Vereins und verwaltet dessen Vermögen nach den Bestimmungen der Satzung und unter 
Beachtung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er kann ferner weitere 
Vereinsmitglieder zur Beratung heranziehen oder in Erfüllungshilfe beauftragen. 

4. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen in Vorstandssitzungen oder durch schriftliche, mündliche oder fernmündliche 
Übereinstimmung aller Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Sitzungsleiters. Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter, nach Bedarf oder auf Verlangen eines 
Vorstandsmitgliedes einberufen. Die Einladung muss die Beratungsgegenstände enthalten, 
über die Beschluss gefasst werden soll. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Sitzungen werden vom 1. Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter geleitet. Über die Verhandlungen und über 
außerhalb von Vorstandssitzungen gefasste Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, 
die von allen mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen sind. Beschlüsse, die der 
Vorstand bekanntgeben will, sind im Amtsblatt zu veröffentlichen. 

5. Vermögensverwaltung 
a) Beträge über 10.000,00 Euro sind mündelsicher anzulegen. 
b) Über Sachwerte ist eine Bestandsliste zu führen und bei der Mitgliederversammlung 

nachzuweisen. 
6. Der Vorstand haftet nur bei grober Fahrlässigkeit. 
7. Über die Vergabe von Fördermitteln darf nur in einer formalen Vorstandssitzung beschlossen 

werden. 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 
1. Der Mitgliederversammlung obliegt: 

a) die Wahl des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 
c) Genehmigung der Jahresrechnung des Vorstandes 
d) Erteilung der Entlastung für den Vorstand 
e) Wahl von 2 Rechnungsprüfern 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von seinem 
Stellvertreter, schriftlich (i.d.R. per Email) und durch Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Stadt Leinfelden-Echterdingen unter Angabe der Tagesordnung einberufen und geleitet. Sie 
soll unter Einhaltung einer Frist von mindestens 4 Wochen jährlich einmal einberufen 
werden (§ 36 BGB). Der Vorstand muss die Mitgliederversammlung innerhalb von 6 
Wochen einberufen, wenn mindestens 1/5 aller Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes beantragt. Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich 
spätestens 2 Wochen vor dem Versammlungstermin an den Vorstand zu richten. 

3. Jede Person ist in der Mitgliederversammlung mit einer Stimme stimmberechtigt. Juristische 
Personen sind durch ihre gesetzlichen Vertreter mit einer Stimme und sonstige 
Personenvereinigungen mit einer Stimme durch einen bevollmächtigten Vertreter 
stimmberechtigt. Natürliche Personen sind mit dem vollendeten 18. Lebensjahr 



 

 

stimmberechtigt. 
4. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet, wenn nichts anderes bestimmt ist, die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als 
nicht abgegeben. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Zuruf oder auf Antrag von 
1/5 der anwesenden Mitglieder durch Stimmzettel. Im Falle der Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt. 

5. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 
Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§12 Rechnungsprüfer/innen 
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer/innen für die Dauer von 2 Jahren. Diese 
dürfen dem Vorstand nicht angehören. 

§ 13 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 
Die Änderung der Vereinssatzung sowie die Auflösung des Vereins bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der in der Mitgliederversammlung abgegebenen gültigen Stimmen. Die 
Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei dieser Versammlung müssen mindestens 2/3 der 
Mitglieder anwesend sein. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb von 14 Tagen 
eine erneute Versammlung einzuberufen, bei der die anwesenden Mitglieder mit 2/3 Mehrheit die 
Auflösung beschließen können. Hierauf ist bei der Einberufung der erneuten Versammlung 
hinzuweisen. 
Satzungsänderungen, die von den zuständigen Behörden verlangt werden, können vom Vorstand 
selbständig vorgenommen werden. 
Anfallberechtigung: 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die  
Stadt Leinfelden-Echterdingen 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Rathaus 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Nimmt die Anfallberechtigte das Vermögen an, ist sie verpflichtet, dieses unmittelbar und 
ausschließlich und nachweislich zur Förderung der in § 2 Nr. 1 der Satzung festgelegten 
Förderzwecke zu verwenden. 
Schlägt die Anfallberechtigte das Vermögen aus, so ist das noch vorhandene Vermögen durch 
Beschluss bei der letzten Mitgliederversammlung unter Beachtung der Anlage 1 zu § 60 AO an 
einen anderen Anfallberechtigten zu übergeben. 
Soweit die Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, sind die Vorstandsmitglieder die 
Liquidatoren des Vereins. 
  



 

 

Folgende Mitglieder sind dem Verein beigetreten und haben die Satzung beschlossen: (siehe 
Gründungs- Mitglieder-Liste) 
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 08. Mai 1995 beschlossen. 
Die Änderung der Satzung gemäß Mitteilungen des Amtsgerichts Nürtingen vom 22.06.1995 und 
02.10.1995erfolgte am 14.11.1995 (siehe Änderungsprotokoll). 
Die Änderung der Satzung gemäß Mitteilungen des Finanzamtes für Körperschaften Stuttgart vom 
24.11.1995 erfolgte am 15.11.1995 (siehe Änderungsprotokoll). 
Die Änderung der Satzung gemäß Mitteilungen des Amtsgerichts Nürtingen vom 22.06.1995 und 
19.12.1995 und am 17.01.1996 (siehe Änderungsprotokoll). 
Die Änderung der Satzung erfolgte gemäß Mitgliederversammlung am 28.11.2013 und Eintragung 
ins Handelsregister am 30.06.2014. 
Die Änderung der Satzungs erfolgte gemäß Mitgliederversammlung am 15.10.2019.  
Die jetzige Satzung wurde am 29.11.2024 von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
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